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Richtlinie für die Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen nach 
§ 25 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern

(Sonderbedarfszuweisungsförderrichtlinie – SBZFöRL M-V)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Bau

Vom 12. Dezember 2025

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 6030 - 10

Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium sowie nach Anhö-
rung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt Zuwen-
dungen als Sonderbedarfszuweisungen auf Grundlage 
des § 25 Absatz 2 des Finanzausgleichgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom 9. April 2020 
(GVOBl. M-V S. 166), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15. Mai 2025 (GVOBl. M-V S. 214) geän-
dert worden ist, nach Maßgabe dieser Richtlinie und der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushalts-
ordnung MecklenburgVorpommern (VV zu § 44 LHO).

1.2 Zuwendungszweck ist die finanzielle Unterstützung von 
investiven und nicht investiven Vorhaben des eigenen 
Wirkungskreises,

a) bei denen sich der Antragsteller in einer außerge-
wöhnlichen Lage befindet oder besondere Aufgaben 
zu erfüllen hat (§ 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 FAG 
M-V),

b) die zu den pflichtigen Aufgaben im eigenen Wir-
kungskreis gehören (§ 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
FAG M-V) oder

c) die zur Förderung von Verwaltungskooperationen 
oder -fusionen beitragen oder für die ein besonderes 
öffentliches Interesse besteht (§ 25 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 FAG M-V).

1.3 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Gewäh-
rung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungs-
behörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 
Aus einer gewährten Zuwendung erwächst kein An-
spruch auf eine erneute oder weitere Zuwendung.

1.4 Soweit das Land über den Betrag nach § 25 Absatz 1 
Satz 1 FAG M-V hinaus Mittel für Sonderbedarfszuwei-
sungen bereitstellt, die dem Gegenstand der Zuwendung 
nach Nummer 2 dieser Richtlinie entsprechen, können 
diese Mittel ebenfalls nach Maßgabe dieser Richtlinie 
gewährt werden. Dies gilt in Ausnahme von Nummer 1.2 
dieser Richtlinie auch für Vorhaben des übertragenen 
Wirkungskreises.

2 Gegenstand der Zuwendung

2.1 Die Zuwendungen werden zur Finanzierung von Vorha-
ben nach § 25 Absatz 2 FAG MV gewährt, die zur Erneu-

erung, Verbesserung oder Erhaltung der kommunalen In-
frastruktur beitragen, von überörtlicher Bedeutung sind 
oder für die ein besonderes öffentliches Interesse besteht. 
Hierzu zählen insbesondere folgende Investitionen sowie 
nicht investive Leistungen und Vorhaben:

a) auf Grundlage des § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
FAG M-V Vorhaben, die infolge von Elementarscha-
densereignissen unmittelbar und zeitnah erbracht 
werden müssen (in der Regel unvorhersehbar und 
unabweisbar),

b) auf Grundlage des § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
FAG M-V  Vorhaben, die der zentralörtlichen Funk-
tion dienen,

c) auf Grundlage des § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
FAG M-V Vorhaben, die im Bereich der pflichtigen 
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis liegen,

d) auf Grundlage des § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
FAG M-V:

aa) Vorhaben, die zur Förderung oder Umsetzung 
von Verwaltungsfusionen oder Verwaltungsko-
operationen beitragen,

bb) Vorhaben, die sachgerecht sind, da ein besonde-
res öff entliches Interesse besteht, insbesondere:

– landespolitische Vorhaben,

– Vorhaben des ebenenübergreifenden 
EGovernments,

– Vorhaben zur nachhaltigen Entlastung kom-
munaler Haushalte oder für das Erreichen 
von wirtschaftlichen Synergien,

– Vorhaben, die eine überregionale Bedeutung 
beziehungsweise Auswirkung haben (zum 
Beispiel Modellprojekte, spezifi sche Bil-
dungseinrichtungen),

– Vorhaben, die aus einer Teilnahme an Bun-
des-, Landes- oder Sonderprogrammen re-
sultieren.

2.2 Die Zuwendungen für Vorhaben nach Nummer 2.1 kön-
nen als Komplementärfinanzierung für Vorhaben bewil-
ligt werden, die durch Zweckzuweisungen der Landkrei-
se, des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union 
gefördert werden.
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2.3 Bei freien Kassenmitteln können Zuwendungen zur Ab-
deckung besonderer, temporärer Liquiditätsbedarfe für 
einen befristeten Zeitraum als rückzahlbare Liquiditäts-
hilfe zur Verfügung gestellt werden (§ 25 Absatz 2 Satz 4 
FAG M-V). Dies gilt auch für Projekte des übertragenen 
Wirkungskreises. Sie sind als Kassenkredit vom Land zu 
behandeln, es gelten die Vorgaben des § 53 der Kommu-
nalverfassung für das Land MecklenburgVorpommern 
(KV M-V).

3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger und damit antragsberechtigt sind 
Gemeinden, Ämter, Landkreise und Zweckverbände. 
Eine Weitergewährung der Zuwendungen durch den Zu-
wendungsempfänger an Dritte sowie sonstige Weiterlei-
tungen sind ausgeschlossen.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungen werden grundsätzlich nur für solche Vor-
haben gewährt, die vor Antragstellung noch nicht begon-
nen wurden. Diese Zuwendungsvoraussetzung gilt nicht 
bei der Beseitigung von Schäden in Folge von Elemen-
tarschadensereignissen (Nummer 2.1 Buchstabe a). Der 
Antrag gilt mit Eingang bei der Bewilligungsbehörde als 
gestellt. Der Zeitpunkt des Antragseinganges und damit 
des möglichen vorzeitigen Vorhabenbeginns ergibt sich 
aus der Bestätigung des Antragseingangs durch die Be-
willigungsbehörde. Als Vorhabenbeginn ist grundsätz-
lich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Bei Bau-
leistungen gelten Planung, planungsbezogene Bodenun-
tersuchungen, Grunderwerb, Herrichten des Grundstücks 
und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnah-
men) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie 
sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

4.2 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens und die Finan-
zierung der Folgekosten müssen gesichert sein. Zuwen-
dungen werden nur gewährt, wenn die Aufbringung der 
erforderlichen Eigenmittel und die mit dem Vorhaben 
verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen 
Leistungsfähigkeit vereinbar sind. Der Antragsteller hat 
hierzu und zu seiner finanziellen Leistungsfähigkeit im 
Antragsformular eine Erklärung abzugeben. Die Bewer-
tung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit richtet 
sich nach dem rechnergestützten Haushaltsbewertungs- 
und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Zu 
den Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit der dau-
ernden finanziellen Leistungsfähigkeit wird auf Num-
mer 1.1.2 der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen 
zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
(VV-K) verwiesen.

4.3 Bei Zuwendungen für Investitionen sowie Instand-
haltungsmaßnahmen im baulichen Bereich ist Voraus-
setzung, dass Zuwendungsempfänger und Eigentümer 
identisch sind oder dass der Zuwendungsempfänger über 
eigentumsgleiche Rechte (zum Beispiel grundbuchlich 
verliehene Nutzungsrechte, Erbbaurechte) oder Lang-
zeitpachtverträge verfügt. Die Nutzungsberechtigung 
muss mindestens den Zeitraum der Zweckbindungsfrist 
(in der Regel 12 Jahre) umfassen.

4.4 Zuwendungen nach Nummer 2.1 Buchstabe b bis d sol-
len grundsätzlich nur gewährt werden, wenn der Zuwen-
dungsbetrag bei Investitionen 50 000 Euro und bei nicht 
investiven Zwecken 10 000 Euro nicht unterschreitet. 
Die Erhöhung einer Zuwendung (Nachfinanzierung) darf 
den Betrag von 10 000 Euro nicht unterschreiten.

4.5 Die Gewährung einer Zuwendung als Liquiditätshilfe 
nach Nummer 2.3 setzt mit Blick auf die Rückzahlungs-
verpflichtung zwingend eine tragfähige Liquiditätspla-
nung voraus.

5 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Höhe der Zuwen-
dung

5.1 Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförde-
rungen in der Regel bis zur Höhe von 6 000 000 Euro 
als Festbetragsfinanzierung in Form einer nicht rückzahl-
baren Zuwendung gewährt. Darüber hinaus wird die Zu-
wendung grundsätzlich als Anteilfinanzierung gewährt.

5.2 Die Förderquote bezogen auf den zuwendungsfähigen 
Betrag beträgt grundsätzlich bei einem Zuwendungs-
empfänger, der nach RUBIKON:

a) über eine gesicherte dauernde
finanzielle Leistungsfähigkeit 
(grün) verfügt: bis zu 50 Prozent

b) über eine eingeschränkte dauernde
finanzielle Leistungsfähigkeit 
(gelb) verfügt: bis zu 60 Prozent,

c) über eine gefährdete dauernde
finanzielle Leistungsfähigkeit 
(orange) verfügt: bis zu 70 Prozent,

d) über eine weggefallene dauernde
finanzielle Leistungsfähigkeit 
(rot) verfügt: bis zu 75 Prozent.

5.3 Die Zuwendungsempfänger haben bis zur Antragsfrist 
nach Nr. 7.1 einen festgestellten Jahresabschluss für das 
Vorvorjahr der Antragsfrist vorzulegen. Eine Nachrei-
chung bis zum 31.12. des Jahres nach jeweiliger Antrags-
frist ist möglich. Bei nicht fristgerechter Vorlage beträgt 
die Förderquote bezogen auf den zuwendungsfähigen 
Betrag für Zuwendungen nach Nummer 2.1 Buchstabe b 
bis d höchstens 50 Prozent.

5.4 Der Zuwendungsbetrag wird grundsätzlich auf volle 100 
Euro abgerundet.

5.5 Sofern es sich bei dem Zuwendungsempfänger um ein 
Amt handelt, ist die dauernde finanzielle Leistungsfähig-
keit der amtsangehörigen Gemeinden bei der Festlegung 
der Förderquote angemessen zu berücksichtigen.

5.6 Eine höhere Förderquote kann im Einzelfall gewährt wer-
den, wenn bezüglich der Realisierung des Vorhabens ein 
besonderes Landesinteresse (zum Beispiel bei Beteiligun-
gen an Sonderprogrammen oder Sondervorhaben) besteht.
Vom Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich ein Eigen-
anteil in Höhe von mindestens 10 Prozent des zuwen-
dungsfähigen Betrages zu tragen.
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5.7 Sofern Teile des Vorhabens durch Mittel Dritter oder 
sonstige Einzahlungen finanziert werden und keine ge-
sonderten Regelungen festgelegt sind, mindern diese den 
zuwendungsfähigen Betrag, es sei denn, diese betreffen 
einen abgegrenzten Teil des Vorhabens, der nicht nach 
dieser Verwaltungsvorschrift gefördert wird. Ausgenom-
men hiervon sind zweckgebundene Spenden. Sie sind als 
Einzahlungen zu berücksichtigen und vollständig auf den 
Eigenanteil anzurechnen.

5.8 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) bei Feuerwehrfahrzeugen:

– Auszahlungen, die den vom LPBK M-V festge-
setzten Pauschalpreis (Grundfahrzeug inklusive 
Standardbeladung) übersteigen,

– Auszahlungen für die Durchführung der Aus-
schreibung durch Dritte,

b) Auszahlungen für Ausstattung (Kostengruppe 600 
nach DIN 276, Ausgabe 2018-12, die beim Beuth-
Verlag-GmbH, Berlin erschienen und beim Deut-
schen Patentamt in München archivmäßig gesichert 
niedergelegt ist),

c) Baunebenkosten mit einem Anteil von 50 Prozent 
(Kostengruppe 700 nach DIN 276)

d) Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger in Form 
von eigenen Arbeitsleistungen und Materialbereit-
stellungen,

e) Finanzierungskosten,

f) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

g) Sicherheitseinbehalte, die nicht entsprechend § 17 
Abs. 6 Teil B der Vergabe- und Vertragsverordnung 
für Bauleistungen verbucht werden,

h) Tagegeld und Übernachtungskosten,

i) Umsatzsteuer, soweit diese als Vorsteuer absetzbar ist,

j) Verdienstausfallkosten,

k) Versand- und Überführungskosten und

l) Skonti und Rabatte.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendung ist gegenüber dritten Zuwendungsge-
bern als (fremdfinanzierter) Eigenanteil anzugeben.

6.2 Die Dauer der zeitlichen Bindung (Zweckbindungsfrist) 
wird in Abhängigkeit des Zuwendungszwecks mit dem 
Zuwendungsbescheid festgelegt. Sie beträgt bei Zuwen-
dungen für Investitionen sowie Instandhaltungsmaß-
nahmen im baulichen Bereich in der Regel 12 Jahre, für 
IT, Kommunikationstechnik und im Innovationsbereich 
3 Jahre, in allen anderen Fällen grundsätzlich 5 Jahre. 
Die Einhaltung einer zweckentsprechenden Nutzung des 
Fördergegenstandes ist mit dem Verwendungsnachweis 
und auf Anforderung des Zuwendungsgebers oder des 

von ihm Beauftragten bis zum Ende der Zweckbindung 
zu bestätigen.

6.3 Zuwendungen für Investitionen gelten als zweckge-
bundene Zuwendungen im Sinne des § 37 Absatz 2 der 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und sind als 
Sonderposten zum Anlagevermögen in der Bilanz des 
Antragstellers auszuweisen.

6.4 Das Erfordernis einer baufachlichen Prüfung für Bauvor-
haben richtet sich nach Nummer 6 in Verbindung mit An-
lage 1 der VV zu § 44 LHO (VV-K).

7 Verfahren

Es wird jährlich ein Hinweisschreiben zum Antrags- und 
Auswahlverfahren herausgegeben. 
Die Versendung erfolgt digital an alle Landkreise, kreis-
freien Städte, großen kreisangehörigen Städte und an 
die unteren Rechtsaufsichtsbehörden, an letztere mit der 
Bitte um Weiterleitung an die ihrer Rechtsaufsicht unter-
stehenden amtsfreien Gemeinden und Ämter. Eine Kopie 
des Hinweisschreibens erhalten die Kommunalen Lan-
desverbände M-V zur Kenntnis.

7.1 Antragsverfahren

Zuwendungen werden nur auf formgebundenen Antrag, 
der digital in dem für Kommunalangelegenheiten zu-
ständigen Ministerium eingegangen sein muss, gewährt. 
Das für die Antragstellung erforderliche Formular steht 
auf der Internetseite (www.regierung-mv.de/Landesre-
gierung/im/Kommunales/Kommunale-Investitionsför-
derung) des für Kommunalangelegenheiten zuständigen 
Ministeriums zur Verfügung. Die mit dem Antrag einzu-
reichenden Unterlagen sind in dem Formular bezeichnet. 
Diese Unterlagen sind digital an das Funktionspostfach 
des für Kommunalangelegenheiten zuständigen Minis-
teriums (SBZ@im.mv-regierung.de) mit folgenden Be-
treff -Angaben zu senden:

– mit dem Namen des Antragstellers einschließlich der 
Benennung seiner  Kreiszugehörigkeit und

– mit dem Vorhabentitel aus dem Formular der Antrag-
stellung.

Die Bewilligungsbehörde kann die Vorlage weiterer 
Unterlagen verlangen, soweit dies zur Entscheidung über 
den Antrag erforderlich ist. 

Anträge auf Zuwendung für Vorhaben nach Nummer 2.1 
Buchstabe b bis d sind dem für Kommunalangelegenhei-
ten zuständigen Ministerium bis zum 31. Oktober eines 
jeden Jahres für das Auswahlverfahren des Folgejahres 
vorzulegen.

7.2 Auswahlverfahren

Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministe-
rium entscheidet im Einzelfall nach pfl ichtgemäßem Er-
messen über Anträge

a) gemäß Nummer 2.1 Buchstabe a und Nummer 2.3 – 
unmittelbar im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel,
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b) gemäß Nummer 2.1 Buchstabe b bis d - jährlich im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf der 
Grundlage einer Prioritätenliste.

Es werden jährlich fachliche Schwerpunkte sowie die 
Gestaltung der Auswahlkriterien festgesetzt, die mit dem 
jährlichen Hinweisschreiben bekannt gegeben werden.

7.3 Bewilligungsverfahren

Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministe-
rium erlässt den Zuwendungsbescheid. Es kann das Ver-
fahren auf Dritte übertragen.

7.4 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendung kann abweichend von Nummer 5.3.1.2 
der VV zu § 44 LHO angefordert werden, sobald der 
Zuwendungsempfänger Zahlungen für den geförderten 
Zweck zu leisten hat. Voraussetzung für eine Auszahlung 
ist, dass die zu leistenden Zahlungen zum Zeitpunkt des 
Abrufs mindestens 10 Prozent der erwarteten Gesamtaus-
zahlungen des Vorhabens betragen und der Auszahlung 
keine mit dem Zuwendungsbescheid festgesetzten zusätz-
lichen Auszahlungsbedingungen entgegenstehen. Eine 
Auszahlung ist auch für Mittel möglich, die nicht inner-
halb von drei Monaten nach Auszahlung für fällige Zah-
lungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wer-
den. Bei Teilauszahlungen wird der Auszahlungsbetrag 
auf volle hundert Euro abgerundet. Eine Schlussrate in 
Höhe von mindestens 5 Prozent wird bis zur Vorlage des 
Verwendungsnachweises einbehalten. Sie kann bereits mit 
Vorlage des Verwendungsnachweises abgerufen werden.
Der für den Abruf erforderliche Vordruck wird dem Zu-
wendungsempfänger nach eingetretener Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides elektronisch (per E-Mail) 
zugesendet.

7.5 Verwendungsnachweisverfahren

Prüfbehörde für das Verwendungsnachweisverfahren ist 
das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI). 
Die Einreichung sämtlicher Unterlagen zum Verwen-
dungsnachweis ist in elektronischer Form unter Nutzung 
des Postfaches SBZ-LFI@im.mv-regierung.de vorzuneh-
men.

7.5.1 Bei Zuwendungsverfahren mit koordinierendem Zuwen-
dungsgeber ist der Verwendungsnachweis über die ge-

währte Zuwendung gegenüber dem koordinierenden Zu-
wendungsgeber im Rahmen des dortigen erforderlichen 
Verwendungsnachweises zu erbringen. Eine Kopie des 
beim koordinierenden Zuwendungsgeber eingereichten 
Verwendungsnachweises ist gleichzeitig an das LFI zu 
senden. Der Zuwendungsempfänger informiert das LFI 
unverzüglich über das Ergebnis der Verwendungsnach-
weisprüfung. Das LFI prüft auf dieser Grundlage die 
Verwendung der Zuwendung und fordert gegebenenfalls 
weitere Unterlagen vom Zuwendungsempfänger an.

7.5.2 In allen anderen Fällen ist der Verwendungsnachweis 
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes gegenüber dem LFI zu erbringen.

Gemäß Nummer 5.3.6.2 der VV zu § 44 LHO kann bei 
Festbetragsfi nanzierung das LFI einen angemessenen 
Nachweis der Durchführung des Vorhabens zulassen.

Der für den Verwendungsnachweis erforderliche Vor-
druck wird dem Zuwendungsempfänger nach eingetrete-
ner Bestandskraft des Zuwendungsbescheides oder nach 
Anforderung elektronisch (per E-Mail) zugesendet.

Das LFI prüft jeden Verwendungsnachweis kursorisch 
(Nummer 11.1 VV zu § 44 LHO) sowie eine Auswahl 
aller Verwendungsnachweise entsprechend einer Stich-
probenregelung vertieft.

7.6 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 
der LHO, soweit nicht in dieser Verwaltungsvorschrift 
Abweichungen zugelassen sind, und das Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz.

8 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 655
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Fünfte Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VV Vergütungsfestsetzung*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz

Vom 10. Dezember 2025 – III 370a/5650-4SH –

* Ändert VV vom 25. August 2005; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 368 - 1

Artikel 1
Änderung der VV Vergütungsfestsetzung

Die VV Vergütungsfestsetzung vom 25. August 2005 (AmtsBl. 
M-V S. 1039), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 
7. November 2023 (AmtsBl. M-V S. 876) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Im Eingangssatz wird nach der Angabe „Bundesmi-
nisterium der Justiz“ die Angabe „und für Verbrau-
cherschutz“ eingefügt.

b) Teil A wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1.2.1 Satz 2 wird nach der Anga-
be „Bundesministerium der Justiz“ die Angabe 
„und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

bb) Nummer 1.2.2 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt:

„Sieht diese von der Erhebung der Verjährungs-
einrede ab, so hat der UdG dies auf der zahlungs-
begründenden Unterlage in geeigneter Art und 
Weise zu vermerken.“

cc) In Nummer 1.2.4 Satz 2 wird die Angabe „ihr 
Inhalt dem Rechtsanwalt schriftlich mitzuteilen“ 
durch die Angabe „dem Rechtsanwalt der Be-
schluss bekannt zu machen“ ersetzt.

dd) Nummer 1.2.5 Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt:

„Auf dem Beiordnungsbeschluss ist neben dem 
Namen des beigeordneten Rechtsanwalts das 
Datum der Vergütungsfestsetzung in geeigneter 
und auff älliger Art und Weise zu vermerken.“

ee) In Nummer 1.3.1 Satz 2 wird die Angabe „über-
senden“ durch die Angabe „übermitteln“ ersetzt.

ff ) In Nummer 1.3.2 wird nach der Angabe „neh-
men“ die Angabe „oder wird in geeigneter Art 
und Weise in den Sachakten dokumentiert“ ein-
gefügt.

gg) In Nummer 1.3.3 Satz 1 wird nach der Angabe 
„nehmen“ die Angabe „oder werden in geeigne-

ter Art und Weise in den Sachakten dokumen-
tiert“ eingefügt.

hh) In Nummer 2.2.2 Satz 2 wird die Angabe „Ver-
sendung“ durch die Angabe „Übermittlung“ er-
setzt.

ii) Nummer 2.3.1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 4 wird nach der Angabe „er“ die 
Angabe „in geeigneter Art und Weise“ ein-
gefügt.

bbb) In Satz 6 wird nach der Angabe „Rechts-
pfl eger“ die Angabe „in geeigneter Art und 
Weise“ eingefügt.

jj) Nummer 2.3.2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 2 wird nach der Angabe „Kosten-
festsetzungsbeschlusses“ die Angabe „in 
geeigneter Art und Weise“ eingefügt.

bbb) In Satz 3 wird nach der Angabe „er“ die 
Angabe „in geeigneter Art und Weise“ ein-
gefügt.

kk) In Nummer 2.4.4 wird nach der Angabe „Vergü-
tung“ die Angabe „in geeigneter Art und Weise“ 
eingefügt.

ll) In Nummer 2.5.1.7 wird nach der Angabe „ha-
ben“ die Angabe „, und bei Zahlungen auf eine 
anzurechnende Gebühr neben der Höhe dieser 
Zahlungen auch der Satz oder der Betrag der Ge-
bühr und bei Wertgebühren auch der zugrunde 
gelegte Wert angegeben ist“ eingefügt.

c) Teil B Nummer 1 wird folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „und für den Festset-
zungsantrag“ gestrichen.

bb) Satz 4 wird gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Zwanzigste Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung 
Mecklenburg-Vorpommern*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und Digitalisierung

Vom 12. Dezember 2025 – IV 200e - H 1005-20252-2025/003-003 –

Gemäß § 5 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000 (GVOBl. 
M-V S. 159), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2025 (GVOBl. M-V S. 764) geändert worden ist, erlässt das 
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung nach Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

* Ändert VV vom 22. September 2005

Artikel 1

Die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung Meck-
lenburg-Vorpommern vom 22. September 2005 (AmtsBl. M-V 
S. 1121), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Au-
gust 2025 (AmtsBl. M-V S. 455) geändert worden sind, werden 
wie folgt geändert:

1. Die VV zu § 19 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Für Ausgabereste, die übertragen werden 
können, sind nach § 19 folgende Kategorien 
zu bilden. In den Kategorien 2 und 3 sind 
vollständig landesfi nanzierte Ausgaben er-
fasst.

2.1 Kategorie 1: Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen und Landeskofi nanzierung

Diese Kategorie umfasst Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen Dritter und 
diesbezüglichen Kofi nanzierungsmitteln, die 
aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Re-
gelungen einem spezifi schen Verwendungs-
zweck zugeordnet sind. Dies schließt insbe-
sondere Mittel aus EU-Förderprogrammen, 
Bundesmitteln sowie deren erforderliche Ko-
fi nanzierung durch das Land ein.

2.2 Kategorie 2: Investitionskorridore und Bau-
unterhaltung (519 und 521)

Diese Kategorie beinhaltet investive Aus-
gabeansätze aus Landesmitteln. Sie dienen 
zur Finanzierung permanenter Bedarfe für 
einen bestimmten Aufgabenbereich. Es liegt 
der Budgetgedanke zugrunde. Der Korridor 
stellt einen fl exiblen Haushaltsmittelrahmen 
für mehrere, thematisch zusammenhängende 
Investitionsvorhaben sowie Bauunterhaltung 
(Titel der Gruppierungen 519 und 521) dar. 
Investive Ansätze im Rahmen institutioneller 
Förderungen stellen keine Investitionskorri-
dore dar.

2.3 Kategorie 3: Mehrjährige Einzelinvestitionen 
und Programme

Die unter diese Kategorie fallenden landesfi -
nanzierten Maßnahmen werden wie folgt de-
fi niert:

– Unter mehrjährigen Einzelinvestitionen 
werden Ausgaben gefasst, die für ab-
geschlossene investive Maßnahmen für 
einen begrenzten Zeitraum und zu einem 
spezifi schen, defi nierten Zweck veran-
schlagt wurden.

– Programme sind aus mehreren Einzelin-
vestitionen zusammengefasste Maßnah-
men des gleichen Zwecks. Programme 
können auch oder ausschließlich laufende 
Ausgaben umfassen. Für die Programme 
ist ein fi xiertes Ausgabevolumen und ein 
begrenzter Zeitraum vorgesehen.“

b) In Nummer 3 wird die Angabe „vgl.“ durch das 
Wort „vergleiche“ und die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

2. Die VV zu § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3.2.1.5 wird die Angabe „z.B“ durch 
die Wörter „zum Beispiel“ ersetzt und das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 3.2.1.6 wird die Angabe „vgl.“ durch 
das Wort „vergleiche“ und das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt.

c) Nach der Nummer 3.2.1.6 wird die folgende Num-
mer eingefügt:

„3.2.1.7 Einnahmen aus der Erstattung der Vor-
steuer durch das Finanzamt,“

3. Nummer 1.1.2 der Anlage 1 der VV zu § 44 (VV-K) wird 
wie folgt geändert:

„1.1.2 die Aufbringung der erforderlichen Eigenleis-
tungen und der mit dem Vorhaben verbundenen 
Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der kommunalen Körperschaft 
vereinbar ist. Der Antragsteller hat hierzu und zu 
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit im Antrag 
eine Erklärung abzugeben.
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Die Bewertung der dauernden finanziellen Leis-
tungsfähigkeit ‚richtet sich nach dem rechnerge-
stützten Haushaltsbewertungs- und Informations-
system der Kommunen – RUBIKON‘.

Die Vereinbarkeit ist gegeben, sofern

- die Leistungsfähigkeit nach RUBIKON als 
gesichert bewertet ist,

- der Haushaltsausgleich unter Beachtung der 
fi nanziellen Auswirkungen des Vorhabens 
zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch 
erreicht wird,

- das Vorhaben keine Investition darstellt

oder

- das Vorhaben zur Sicherung der pfl ichtigen 
Aufgabenerfüllung notwendig ist.

In allen anderen Fällen ist die Vereinbarkeit nur 
dann gegeben, wenn das Vorhaben der Wieder-
herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit 
nicht entgegensteht. In diesen Fällen ist der zu-
ständigen Rechtsaufsichtsbehörde Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Diese erklärt inner-
halb eines Monats nach Eingang der vollständi-
gen Unterlagen, ob eine Stellungnahme abgege-
ben wird.“

4. Die VV zu § 45 wird wie folgt gefasst:

„1. Wegen des Begriffs „Zweck“ vergleiche Nummer 
1.2 zu § 17.

2. Wegen § 45 Absatz 1 Satz 2 vergleiche Nummer 5 
zu § 16.

3. Die Bildung von Ausgaberesten ist nur zulässig, 
soweit der Zweck der Ausgaben fortdauert und ein 
sachliches Bedürfnis besteht. Bei Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen ist zudem Voraus-
setzung, dass entsprechende Einnahmen eingegan-
gen sind oder rechtsverbindlich zugesagt wurden. 
Darüber hinaus dürfen für zweckgebundene Ein-
nahmen Einnahmereste gebildet werden, wenn eine 
rechtsverbindlich zugesagte Leistung an das Land 
noch nicht vollständig erbracht worden ist und mit 
den Einnahmen sicher gerechnet werden kann. Wer-
den übertragbare Ausgaben im neuen Haushaltsjahr 
nicht mehr benötigt oder erscheint eine erneute 
Veranschlagung in einem späteren Haushaltsjahr 
zweckmäßig, so ist von der Bildung von Ausgabe-
resten abzusehen. Nummer 3.3.6 zu § 9 ist zu be-
achten. Dabei ist als Haushaltsjahr der Bewilligung 
im Sinne des § 45 Absatz 2 das Jahr anzusehen, in 
dem eine übertragbare Ausgabeermächtigung durch 
den Haushaltsplan erteilt worden ist.

4. Die für den Einzelplan zuständigen Stellen fer-
tigen entsprechend dem Resteerlass des für Fi-

nanzen zuständigen Ministeriums einen Plan 
über die Verwendung der aus dem abgelaufenen 
Haushaltsjahr zur Übertragung vorgesehenen 
Haushaltsreste (Einnahme- und Ausgabereste) 
und übersenden ihn dem für Finanzen zuständi-
gen Ministerium in dreifacher Ausfertigung. Das 
für Finanzen zuständige Ministerium entscheidet, 
welche Haushaltsreste übertragen werden. Es teilt 
seine Entscheidung den für den Einzelplan zu-
ständigen Stellen und dem Landesrechnungshof 
mit.

5. Wegen einer Mehrausgabe bei einem Ausgaberest 
vergleiche Nummer 5 zu § 37.

6. Wegen der Übertragbarkeit allgemein vergleiche 
§ 19.

7. Wegen der Deckungsfähigkeit von Ausgaberesten 
vergleiche Nummer 4 zu § 46.“

5. VV zu Nummer 59 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 der Inhaltsübersicht wird das Wort 
„Finanzministerium“ durch die Wörter „für Fi-
nanzen zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Einwilligungen des für Finanzen zuständigen 
Ministeriums

4.1 Einer Einwilligung des für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums nach § 59 Absatz 2 bedarf 
es nicht, soweit das zuständige Ministerium 
seine Befugnisse gemäß § 59 Absatz 1 Satz 2 
für Maßnahmen nach § 59 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 LHO für öff entlich-rechtli-
che Forderungen des Landes auf das Landes-
amt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern 
übertragen hat.

4.2 Einer Einwilligung des für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums nach § 59 Absatz 2 bedarf 
es bei insolvenzbedingten Niederschlagungen 
nicht. Voraussetzung ist, dass die Forderung 
zur Insolvenztabelle angemeldet und Sicher-
heiten verwertet worden sind (Vorabbefriedi-
gung, Aussonderung) und das Land mögliche 
Zufl üsse entsprechend der Insolvenzquote 
ohne eine gesonderte Verfolgung erhält.

4.3 In den übrigen Fällen bedarf die Entscheidung 
über Maßnahmen nach § 59 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 der Einwilligung des für Fi-
nanzen zuständigen Ministeriums, soweit sie 
von grundsätzlicher oder von erheblicher fi -
nanzieller Bedeutung sind. Die Entscheidung 
ist von der für die Maßnahme zuständigen 
Stelle über die zuständige Landesbehörde und 
die zuständige oberste Landesbehörde einzu-
holen.



Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2025662 Nr. 52

4.3.1 Ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung 
ist insbesondere anzunehmen, wenn die 
Entscheidung über den Einzelfall hinaus 
präjudizielle Auswirkungen haben kann.

4.3.2 Ein Fall von erheblicher fi nanzieller Be-
deutung ist gegeben, wenn im Einzelfall

4.3.2.1 Beträge über 300 000 Euro gestundet,

4.3.2.2 Beträge von mehr als 200 000 Euro be-
fristet niedergeschlagen,

4.3.2.3 Beträge von mehr als 100 000 Euro un-
befristet niedergeschlagen,

4.3.2.4 Beträge von mehr als 100 000 Euro erlas-
sen 

werden sollen.

4.3.3 Für die Bemessung der Beträge nach 
Nummer 4.3.2 ist der Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Maßnahme maßge-
bend.“

c) In Nummer 5.1 wird das Wort „Finanzministe-
rium“ durch die Wörter „für Finanzen zuständige 
Ministerium“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter 
Ausgaben im öff entlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2026 im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Richtlinie Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV M-V 2026)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Vom 16. Dezember 2025

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 518

Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach 
Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

1 Rechtsgrundlage

Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgaben-
träger und Verkehrsunternehmen im öff entlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenper-
sonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der 
Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) Billigkeitsleistungen.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leis-
tung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund 
ihres pfl ichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen sind ein pauschaler fi nanzieller 
Ausgleich an die Empfänger im Land Mecklenburg-Vor-
pommern, deren Ausgaben in den Monaten Januar bis 
Dezember 2026 aufgrund der Einführung des Deutschland-
tickets durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften nicht 
durch Einnahmen aus Fahrgeldern und anderweitigen Aus-
gleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-
tober 2007 über öff entliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus all-
gemeinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der 
VO 1370 gedeckt werden können.

3 Empfänger der Billigkeitsleistung

Empfänger sind die Aufgabenträger und Aufgabenträger-
organisationen des ÖPNV im Sinne von § 3 des Gesetzes 
über den öff entlichen Personennahverkehr in Mecklen-
burg-Vorpommern (ÖPNVG M-V).

4 Voraussetzungen

4.1 Der pauschalierte Ausgleich kann reduziert werden, sofern 
eine erhebliche Konkurrenzierung des Deutschlandtickets 
vorliegt. Eine erhebliche Konkurrenzierung kann nur in 
der Absenkung des Preises bestehender Tarifangebote ge-
genüber dem Jahr 2025 liegen oder in der Neueinführung 
von Zeitfahrausweisen oder anderen zielgruppenspezifi-
schen Tarifangeboten, sofern diese in unangemessenem 

Verhältnis zu Geltungsbereich und Preis des Deutsch-
landtickets stehen. Über das Vorliegen einer erheblichen 
Konkurrenzierung sowie die daraus resultierende Verrin-
gerung des pauschalierten Ausgleichs anhand der nach-
weisbaren Wanderungseffekte aus dem Deutschlandticket 
in das konkurrenzierende Tarifangebot für die betroffenen 
Empfänger entscheidet das Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit. Die für die Tarifent-
scheidung zuständigen Stellen können geplante Tarifmaß-
nahmen dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit im Vorfeld zur Prüfung vorlegen. 
Sofern das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tou-
rismus und Arbeit von einer erheblichen Konkurrenzie-
rung ausgeht, muss es dies innerhalb von zwei Monaten 
schriftlich begründen. Erfolgt dies nicht, gilt die Maßnah-
me als förderunschädlich. Voraussetzung für eine Kürzung 
des pauschalierten Ausgleichs ist in jedem Fall, dass sich 
die nach der Einnahmenaufteilung dem jeweiligen Tarif-
gebiet zugewiesenen Stückzahlen des Deutschlandtickets 
in den ersten 12 Monaten nach Einführung des neuen Ta-
rifangebotes mindestens um 5 Prozent reduzieren.

4.2 Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlös-
verantwortlich sind, leiten sie die Billigkeitsleistungen an 
die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunter-
nehmen in entsprechender Anwendung der Nummer 5.4 
und nach den Vorgaben der VO 1370 über allgemeine 
Vorschriften oder öffentliche Dienstleistungsaufträge oder 
über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente dis-
kriminierungsfrei weiter. Die Erlösverantwortlichen sind 
dabei zu verpflichten, an der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen 
Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche 
vollumfänglich geltend zu machen, gegebenenfalls diese 
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der 
Einnahmeaufteilung abzugeben und die vertrieblichen Aus-
gabestandards des Deutschlandtickets anzuwenden. Die 
Empfänger haben darüber hinaus sicherzustellen, dass die 
Anerkennung des Deutschlandtickets nur für die Deutsch-
landtickets auferlegt wird, die den vom „Koordinierungs-
rat Deutschlandticket“ beschlossenen Tarifbestimmungen 
des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung 
(veröffentlicht unter (https://www.bauen.bayern.de//min/
verkehrsministerkonferenz/index.php) entsprechen und zu-
sätzlich von Teilnehmenden am bundesweiten Vertrag über 
die Aufteilung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
in der Stufe 2 oder von Teilnehmern am Vertrag vertretenen 
Verkehrsunternehmen ausgegeben werden.
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5 Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung

5.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleis-
tung gemäß § 53 LHO.

5.2 Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen voll-
ständigen Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der aus-
gleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.

5.3 Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung 
bzw. eines Zuschusses gewährt.

5.4 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind 
wie folgt zu ermitteln:

Der von Bund und Ländern bundesweit gewährte Ge-
samtausgleichsbetrag beträgt 3 Milliarden Euro ab-
züglich der innerhalb des vom Koordinierungsrat zum 
Deutschlandticket festgelegten Finanzrahmens tatsäch-
lich geleisteter Ausgaben für die Einrichtung und Durch-
führung des EAV-Clearings in Höhe von bis zu 4 Millio-
nen Euro an die D-TIX GmbH & Co. KG, die durch die 
NVBW GmbH geleisteten Ausgaben in einer Höhe von 
bis zu 450 000 Euro für die gutachterliche Begleitung des 
Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungs-
verfahrens, sowie die durch den Zweckverband Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg fi nanzierten Ausgaben in Höhe 
von bis zu 3 Millionen Euro für die Entwicklung und 
Umsetzung eines Modells zur Nutzungsdatenerfassung. 
Als pauschaler Ausgleich erhält der Empfänger den pro-
zentualen Anteil am bundesweiten Gesamtausgleichsbe-
trag, den der Empfänger als Anteil am Gesamtausgleich 
gemäß der Nummern 5.4.1 bis 5.4.3 und 5.4.5 der Richt-
linien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 
2025 für das Jahr 2025 unter Anwendung der folgenden 
Maßgaben der Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 erhalten würde.

5.4.1 Als Soll-Fahrgeldeinnahmen gelten die nach Num-
mer 5.4.1.1 der Richtlinie Deutschlandticket-Billigkeits-
leistungen ÖPNV M-V 2025 der Ausgleichsfestsetzung 
zum Stand 31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Be-
träge, die pauschal um 2,6 Prozent zu erhöhen sind.

5.4.2 Als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutsch-
landticket gelten die bundesweit mit einem einheitlichen 
Faktor fortgeschriebenen tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men des Jahres 2025 aus dem Deutschlandticket ein-
schließlich der Deutschland-Jobtickets und der Deutsch-
land-Semestertickets (Stand 31. Dezember 2027), die 
sich aus einer fiktiven Einnahmenaufteilung dieser Fahr-
geldeinnahmen unter Berücksichtigung der strukturellen 
Veränderung der Einnahmenaufteilungsregelungen für 
das Deutschlandticket im Jahr 2026 gegenüber 2025 er-
geben würden. Dabei wird der Faktor auf Bundesebene 
wie folgt berechnet:

Als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Restsor-
timent gelten die nach Nummer 5.4.1.2 der Richtlinie 
Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV M-V 2025 
der Ausgleichsfestsetzung zum Stand 31. Dezember 2027 
zu Grunde gelegten Beträge, die pauschal um 2,6 Prozent 
zu erhöhen sind.

Sollte es strukturelle Veränderungen der Einnahmenauf-
teilung für die übrigen Tarife (Restsortiment) im Ver-
hältnis zum Jahr 2025 geben, sind abweichend die nach 
den Sätzen 1 und 3 berechneten tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen 2025 für das Deutschlandticket und aus dem 
Restsortiment anzusetzen, die sich durch die fi ktive Ein-
nahmenaufteilung dieser Fahrgeldeinnahmen gemäß den 
für das jeweilige Jahr geltenden Einnahmenaufteilungs-
regelungen ergeben.

Die D-TIX GmbH & Co. KG und die Tariforganisationen 
haben den Empfängern die für die Antragstellung erfor-
derlichen Daten zu liefern.

5.4.3 Als Minderung der Erstattungsleistungen nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 
des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) 
geändert worden ist, sowie als vermiedene oder ersparte 
Aufwendungen gelten die nach den Nummern 5.4.2 und 
5.4.5 der Richtlinie Deutschlandticket-Billigkeitsleistun-
gen ÖPNV M-V 2025 der Ausgleichsfestsetzung zum 
Stichtag 31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Beträ-
ge.

5.4.4 Als Minderung anderer Ausgleichszahlungen aus all-
gemeinen Vorschriften gelten die nach Nummer 5.4.3 
der Richtlinie Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen 
ÖPNV M-V 2025 der Ausgleichsfestsetzung zum Stich-
tag 31. Dezember 2027 zu Grunde gelegten Beträge. 
Soweit ein Empfänger Ausgleich für die Minderung von 
Ausgleichsleistungen nach der allgemeinen Vorschrift 
des § 45a PBefG gemäß Nummer 5.4.3 der Richtlinie 
Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV M-V 
2025 für das Jahr 2025 geltend gemacht hat, ist dieser 
Anteil nicht Teil des für die Anteilsermittlung maßgeb-
lichen Ausgleichs und damit des bundesweiten Gesamt-
ausgleichsbetrages nach Nummer 5.4.1 und vom jeweili-
gen Land gesondert zu finanzieren.

6 Sonstige Bestimmungen

6.1 Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billig-
keitsleistungen nach Nummer 4.2 an Verkehrsunterneh-
men eine Überkompensation der aus der Einführung 
des Deutschlandtickets resultierenden wirtschaftlichen 
Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtli-
che Rechtfertigung aus der VO 1370 erfolgt, dürfen bei 

[Schaden 2025]1 x 1,026 -[Ausgleich 2026]2 + [D-Ticket 2025]3 x 1,026
[D-Ticket 2025]3

1 Bundesweit aggregierter Schaden, welcher sich aus den fi nalen Anträgen 2025 ergibt
2 Gesamtausgleichsbetrag gemäß Ziff er 5.4 dieser Richtlinie
3 Tatsächliche Einnahmen aus dem Deutschlandticket im Jahr 2025 nach Abzug des Vertriebsanreizes (Stand 31.12.2027)
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der Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleich-
behandlung als Maßstab auch nur die Mindestanforde-
rungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung 
kommen. Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich 
aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswir-
kungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung 
und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die 
Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 
Kosten, soweit sie sich durch diese gemeinwirtschaftli-
che Verpflichtung verändern. Sonstige Kosten des Ver-
kehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Über-
kompensationskontrolle.

6.2 Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen 
im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und 
dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar 
ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

6.3 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt 
wird, dass die erforderlichen Daten für das Monitoring 
und die Einnahmenaufteilung gemäß der aktuell gülti-
gen Fassung des Beschlusses des Koordinierungsrates 
für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung 
der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 
„Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die D-TIX 
GmbH u. Co. KG gemeldet werden. Die Meldung der 
Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 
20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der Ver-
käufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag 
nach Ende eines Monats.

6.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 
2028 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten Aus-
gaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten 
Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem Nachweis 
sind insbesondere Bestätigungen der Tariforganisationen 
über die fiktive Aufteilung der Einnahmen nach Num-
mer 5.4.2 beizufügen.

6.5 Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der 
nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nummer 
5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 
In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu 
verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet wer-
den. Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche aus-
gleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist 
eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzu-
nehmen.

6.6 Der nach dieser Richtlinie gewährte Ausgleich kann ganz 
oder teilweise zurückgefordert werden, wenn der Emp-
fänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.4 nicht 
oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat.

7 Verfahren

7.1 Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis 
zum 30. September 2026 zu stellen. Die Bewilligungs-
behörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Be-
rechnung der nicht gedeckten Ausgaben auf der Grund-

lage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode 
auf der Basis von Prognosen der jeweiligen Beträge zu 
enthalten.

7.2 Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit.

7.3 Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu 
stellen.

7.4 Der Empfänger erhält auf Antrag im Jahr 2026 monat-
liche Vorauszahlungen, erstmals im Januar. Ein erster 
Antrag auf Vorauszahlung ist bis zum 31. Dezember 
2025 zu stellen. Bis zum 31. Januar 2026 ist ein kon-
kretisierender Antrag auf Vorauszahlungen zu stellen. 
Dem Antrag ist eine Prognose der nicht gedeckten Aus-
gaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten 
Berechnungsmethode beizufügen. Die Bewilligungs-
behörde kann verspätete Anträge zulassen. Sofern noch 
nicht alle aufschiebenden Bedingungen des bundeswei-
ten EAV Vertrages erfüllt sind, dadurch Einnahmen nicht 
der EAV zugeführt werden und dies zu einem Rückgang 
der prognostizierten Einnahmen von mehr als 5 Prozent 
führt, können auf Antrag des Empfängers angepasst er-
höhte Vorauszahlungen geleistet werden. Die Voraus-
zahlungen betragen jeweils 7 Prozent des an den Emp-
fänger gewährten vorläufigen Ausgleichs für das Jahr 
2025 und nach Entscheidung über den konkretisierenden 
Antrag 7 Prozent des danach festgestellten fiktiven Aus-
gleichsbetrags für 2025. Sie werden jeweils am 20. eines 
Monats ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4.2 leiten die 
Empfänger die Vorauszahlungen unverzüglich weiter. Ist 
aufgrund wiederholter nicht ordnungsgemäßer Meldung 
entsprechend der Verpflichtung nach Nummer 6.3 keine 
Teilnahme der Verkehre im Gebiet des Aufgabenträgers 
an der bundesweiten Einnahmeaufteilung möglich, so 
soll die Vorauszahlung so lange ausgesetzt oder reduziert 
werden, bis eine ordnungsgemäße Teilnahme an der Ein-
nahmeaufteilung erfolgt.

Die Vorauszahlungen werden auf den nach Nummer 7.1 
zu beantragenden vorläufi gen Ausgleich angerechnet. 
Billigkeitsleistungen, die über den danach gewährten 
Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßga-
be der Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger 
zurückzufordern. In der Regel sind die zurückgeforder-
ten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten 
Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass der 
tatsächliche ausgleichsfähige Betrag die Vorauszahlun-
gen übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billig-
keitsleistung vorzunehmen.

7.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilli-
gungsbescheid näher geregelt.

8 Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Ver-
öff entlichung in Kraft und am 30. September 2028 außer 
Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 663
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Zweite Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der 
integrierten ländlichen Entwicklung*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Vom 8. Dezember 2025 – VI-340

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
und nach Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

* Ändert VV vom 15. April 2025; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 509

Artikel 1

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rah-
men der integrierten ländlichen Entwicklung vom 15. April 2025 
(AmtsBl. M-V S. 301), die zuletzt durch die Verwaltungsvor-
schrift vom 20. Juli 2025 (AmtsBl. M-V S. 444) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Nummer 4.3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Nutzungsberechtigung muss mindestens den Zeitraum 
der Zweckbindungsfrist umfassen und soll mit der Antragstel-
lung nachgewiesen werden.“

2. Nummer 7.1.5 Buchstabe c Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt:

„Die Überprüfung der Bauausführung und die Prüfung des 
Verwendungsnachweises werden grundsätzlich abweichend 
von den Nummern 6 und 7 der Anlage 2 zur VV zu § 44 LHO 
(ZBau) von der Bewilligungsbehörde wahrgenommen.“

3. Nummer 12.3.1 Buchstabe a Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt:

„Bei Vorhaben nach den Nummern 12.1.1 und 12.1.2 ist das 
für die Raumordnung zuständige Ministerium zuständige Be-
hörde.“

4. In Nummer 12.3.2 Satz 3 und Nummer 12.3.3 wird jeweils 
die Angabe „Infrastruktur“ durch die Angabe „Raumord-
nung“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 666
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Änderung der Beitragsordnung des Studierendenwerkes Greifswald

Bekanntmachung des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

Vom 9. Dezember 2025 – VIII 360 –

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 20. November 2025 gemäß § 8 Absatz 2 des Studierendenwerksgesetzes vom 9. Dezember 
2015 (GVOBl. M-V S. 543) mit Änderungen vom 23. April 2021 (GVOBl. M-V S. 510) folgende Änderungen der Beitragsordnung 
beschlossen:

1. § 2 der Beitragsordnung des Studierendenwerks Greifswald 
vom 28. Oktober 1999 (AmtsBl. M-V 2000 S. 601), die zu-
letzt am 8. Mai 2024 (AmtsBl. M-V 2024, Nr. 23, S. 636) 
geändert worden ist, wird wie folgt neu gefasst:

„§ 2
Beitragshöhe

Die Beitragshöhe beträgt für alle Studierenden ab dem Win-
tersemester 2026/2027 110,00 Euro.“

2. Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 667

Zweite Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Kulturförderrichtlinie*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten

Vom 16. Dezember 2025 – VIII 430 –

Das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten erlässt folgende Verwaltungsvorschrift:

Artikel 1
Änderung der Kulturförderrichtlinie

Die Kulturförderrichtlinie vom 24. Juli 2023 (AmtsBl. M-V 
S. 528), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 21. Februar 
2025 (AmtsBl. M-V S. 198) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

Nummer 6.2 wird durch die folgende Nummer 6.2 ersetzt:

„6.2 Bewilligungsverfahren

Zuwendungen werden durch Zuwendungsbescheid be-
willigt oder im Einzelfall durch einen öff entlich-rechtli-
chen Vertrag (Zuwendungsvertrag).“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2025 S. 667

* Ändert VV vom 24. Juli 2023; VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 448
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Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur schulgeldersetzenden Finanzierung 
der Bildungsgänge Kranken- und Altenpfl egehilfe, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 

Masseur und medizinischer Bademeister, Diätassistenz, Podologie und Pharmazeutisch-
Technische Assistenz an staatlich genehmigten und staatlich anerkannten Ersatzschulen 

in freier Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern
(FöRiLi Schulgeldfreiheit)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport

Vom 10. Dezember 2025

VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 630 - 517

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport erlässt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Digitalisierung 
und nach Anhörung des Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach 
Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift, des § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO) 
und der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV zu 
§ 44 LHO) Zuwendungen zur schulgeldersetzenden Fi-
nanzierung der Bildungsgänge

a) Kranken- und Altenpflegehilfe nach der Kranken- und 
Altenpflegehelferverordnung vom 16. August 2004 
(GVOBl. M-V S. 403), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 1. März 2021 (GVOBl. M-V S. 206),

b) Physiotherapie nach dem Masseur- und Physiothera-
peutengesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1084), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359),

c) Ergotherapie nach dem Ergotherapeutengesetz vom 
25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 359),

d) Logopädie nach dem Gesetz über den Beruf des 
Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBl. I S. 529), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 359),

e) Masseur und medizinischer Bademeister nach dem 
Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359),

f) Diätassistenz nach dem Diätassistentengesetz vom 
8. März 1994 (BGBl. I S. 446), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274),

g) Podologie nach dem Podologengesetz vom 4. De-
zember 2001 (BGBl. S. 3320), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Februar 2021 (BGBI. I S. 274) und

h) Pharmazeutisch-Technische Assistenz nach dem 
PTA-Berufsgesetz vom 13. Januar 2020 (BGBl. I 
S.  66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1174)

an staatlich genehmigten und staatlich anerkannten Er-
satzschulen in freier Trägerschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern.

1.2 Mit der Gewährung der Zuwendung soll erreicht werden, 
dass die Schulgeldfreiheit bis zum 31. Dezember 2027 
für die unter Nummer 1.1 benannten Bildungsgänge be-
steht. Ziel ist die finanzielle Entlastung der Auszubilden-
den in den Gesundheitsfachberufen, um eine dauerhafte 
und flächendeckende Versorgung mit einer ausreichen-
den Anzahl an Fachkräften im Gesundheitswesen in 
Mecklenburg-Vorpommern sicherzustellen.

1.3 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Gewäh-
rung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet 
die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Zuwendung

Gegenstand der Zuwendung ist der Ersatz des Schul-
geldes, der Anmelde- und Prüfungsgebühren sowie der 
Beträge für Sachmittel für die unter Nummer 1.1 genann-
ten Bildungsgänge an staatlich genehmigten und staat-
lich anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern.

3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind die freien Träger der staat-
lich genehmigten und staatlich anerkannten Ersatzschu-
len in Mecklenburg-Vorpommern gemäß Teil 11 des 
Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Eine Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn der 
Antragsteller nachweisbar gewährleistet, für das Schul-
jahr 2025/2026, für das Schuljahr 2026/2027 und für das 
Schuljahr 2027/2028 bis zum 31. Dezember 2027 für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in den unter Nummer 1.1 
benannten Bildungsgängen von den Auszubildenden 
weder die unter Nummer 2 genannten noch weitere Be-
träge im Zusammenhang mit der Ausbildung zu erhe-
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ben. Überdies sind etwaige für das Schuljahr 2025/2026 
bereits vereinnahmte Beträge in Höhe der rückwirkend 
gewährten Zuwendung an die Auszubildenden zurückzu-
erstatten.

4.2 Der vorzeitige Vorhabenbeginn gilt abweichend von 
Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO mit der erstmaligen 
Antragstellung als genehmigt.

5 Zuwendungsart, Finanzierungsart, Höhe der Zuwen-
dungen

5.1 Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung 
als Festbetragsfinanzierung in Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses gewährt.

5.2 Zuwendungsfähig sind die pauschalierten Ausgaben zur 
Sicherstellung der Schulgeldfreiheit auf Basis von Ein-
heitskosten. Die Höhe der Zuwendung errechnet sich 
aus der Anzahl der Auszubildenden multipliziert mit 
einer jeweiligen schul- und ausbildungsgangspezifischen 
Pauschale gemäß der Anlage (nicht veröffentlicht), die 
Bestandteil dieser Verwaltungsvorschrift ist. Zur Ermitt-
lung der Anzahl der Auszubildenden wird der jeweili-
ge Stichtag der amtlichen Schulstatistik der Schuljahre 
2025/2026, 2026/2027 und 2027/2028 zugrunde gelegt. 
Hilfsweise können Informationen zur Ermittlung der An-
zahl der Auszubildenden bei unterjährigen Ausbildungs-
beginnen über das Schulinformations- und Planungs-
system (SIP) eingeholt werden. Mit der Pauschale sind 
sämtliche Beträge nach Nummer 2 einschließlich Kos-
tensteigerungen abgegolten.

5.3 Eine entsprechende (auch anteilige) Förderung durch 
den Bund oder andere Dritte kann die Gewährung der 
Zuwendung nach dieser Verwaltungsvorschrift (auch an-
teilig) ersetzen.

5.4 Die Zuwendung wird bezogen auf ein Schuljahr gewährt, 
längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Mit dem Zuwendungsbescheid ist der Zuwendungsemp-
fänger zu verpflichten,

a) die einschlägigen Vorschriften zur Publizität zu be-
achten sowie

b) dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Sport, der Bewilligungsbehörde oder einem von die-
sen beauftragten Dritten im Rahmen der Antragsprü-
fung Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung 
des Erfolgs der Zuwendung und die Beantwortung 
der damit im Zusammenhang stehenden Fragen er-
forderlich sind.

6.2 Mit dem Zuwendungsbescheid sind Prüfrechte für fol-
gende Institutionen vorzusehen:

a) den Landesrechnungshof M-V,

b) das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport,

c) das Landesamt für Gesundheit und Soziales oder

d) ein von diesem beauftragten Dritten.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Der Antrag ist

a) für das Schuljahr 2025/2026 spätestens bis zum 
30. November 2025,

b) für das Schuljahr 2026/2027 spätestens bis zum 
30. November 2026 und

c) für das anteilige Schuljahr 2027/2028 (31. Dezember 
2027) spätestens bis zum 30. September 2027

schriftlich bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. In 
dem Antrag ist die Anzahl der Auszubildenden je Aus-
bildungsjahr anzugeben, die jeweils in den unter Num-
mer 1.1 benannten Bildungsgängen beschult werden.

7.1.2 Das Antragsformular wird von der Bewilligungsbehörde 
auf deren Internetseite unter www.lagus.mv-regierung.de 
zur Verfügung gestellt.

7.2 Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich-En-
gels-Straße 47, 19061 Schwerin. Die Bewilligung der 
Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Bescheid.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Durch den Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass 
abweichend von Nummer 7.2.1 der VV zu § 44 LHO die 
Auszahlung der Zuwendung nach Bestandskraft des Zu-
wendungsbescheides in Höhe von 90 Prozent erfolgt. Die 
Auszahlung der übrigen 10 Prozent des Zuwendungsbe-
trages erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Durch den Zuwendungsbescheid ist Folgendes zu be-
stimmen:

7.4.1 Abweichend von Nummer 5.3.6.1 der VV zu § 44 LHO 
ist die Verwendung der Zuwendung innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes ab-
schließend gegenüber der Bewilligungsbehörde nachzu-
weisen (Verwendungsnachweis). Der Bewilligungszeit-
raum beginnt mit dem jeweiligen Schuljahr, frühestens 
jedoch mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 und en-
det mit dem jeweiligen Schuljahr, jedoch spätestens am 
31. Dezember 2027.

7.4.2 Abweichend von Nummer 5.3.6.2 der VV zu § 44 LHO 
besteht der Verwendungsnachweis aus einem Sachbe-
richt.

7.4.3 Mit Vorlage der folgenden Unterlagen gilt der Sachbe-
richt abweichend von Nummer 5.3.6.3 der VV zu § 44 
LHO als erbracht:
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a) Bestätigung des Zuwendungsempfängers über die 
ordnungsgemäße Durchführung des Unterrichts im 
jeweiligen unter Nummer 1.1 genannten Bildungs-
gang für jedes einzelne Ausbildungsjahr,

b) Nachweis der Anzahl der Auszubildenden mittels 
eines Auszugs aus dem Klassenbuch sowie

c) Bestätigung über die Nichterhebung von Beiträ-
gen nach Nummer 2 mit Beginn des Schuljahres 
2025/2026 bzw. über die Rückzahlung bereits ver-
einnahmter Beträge.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu 
§ 44 LHO, soweit nicht in dieser Verwaltungsvorschrift 
Abweichungen zugelassen sind, und das Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt rückwirkend zum 
1. August 2025 in Kraft und am 31. Dezember 2027 
außer Kraft. Gleichzeitig tritt die Förderrichtlinie zur 
Gewährung von Zuwendungen zur schulgeldersetzenden 
Finanzierung der Bildungsgänge Kranken- und Alten-
pfl egehilfe, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Masseur und medizinischer Bademeister, Diätassistenz 
und Podologie an staatlich genehmigten und staatlich an-
erkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern vom 10. Dezember 2024 außer 
Kraft.
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Zum Ende der Wahlzeit des derzeitigen Stelleninhabers ist zum 
20. Juli 2026 die Stelle als

hauptamtliche/r Bürgermeisterin/Bürgermeister (m/w/d)

neu zu besetzen. Der jetzige Amtsinhaber kandidiert nicht erneut.

Die Amtszeit beträgt gemäß der Hauptsatzung der Hansestadt 
Wismar acht Jahre. Die Besoldung richtet sich nach der Kom-
munalbesoldungslandesverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
(KomBesLVO M-V) und erfolgt derzeit nach Besoldungsgruppe 
B 5. Darüber hinaus wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird von allen Wahlbe-
rechtigten der Hansestadt Wismar in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl

am Sonntag, den 12. April 2026

gewählt. Eine eventuell notwendige Stichwahl findet am 26. April 
2026 statt.

Die Wahlvorschläge sind gemäß § 62 Absatz 4 LKWG M-V bis 
spätestens zum 27. Januar 2026 (75. Tag vor der Wahl) um 
16.00 Uhr schriftlich und vollständig bei der Gemeindewahl-
leiterin einzureichen.

Ausführliche Informationen zu den Aufgaben und Anforderungen 
der Stelle finden Sie auf: www.wismar.de/jobs.

Hansestadt Wismar, den 12. Dezember 2025

Der Bürgermeister
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